
Bildungsangebot in der Sekundarstufe I im Werra-Meißner-Kreis 
Schuljahr 2010 / 2011 

Stand: 01.11.2009 

Kooperative Gesamtschulen 

Brüder-Grimm-Schule 
Eschwege 

05651/3395-0 

• Hauptschulzweig ab Klasse 5  
10. Hauptschuljahr, SchuB-Klassen in den Jahrgängen 8/9 

• Realschulzweig ab Klasse 5 

• Gymnasialer Zweig ab Klasse 5  

Adam-von-Trott-Schule 
Sontra 

05653/9788-0 

• Förderstufe  

• Hauptschulzweig ab Klasse 7 

• Realschulzweig ab Klasse 7 

• Gymnasialer Zweig ab Klasse 7 

• Gymnasiale Oberstufe 

Freiherr-vom-Stein-Schule 
Hessisch Lichtenau 

05602/9339-0 

• Förderstufe 

• Hauptschulzweig ab Klasse 7 

• Realschulzweig ab Klasse 7 

• Gymnasialer Zweig ab Klasse 5 

• Gymnasiale Oberstufe 

Johannisberg-Schule 
Witzenhausen 
05542/5036-0 

• Hauptschulzweig ab Klasse 5 
10. Hauptschuljahr 

• Realschulzweig ab Klasse 5 

• Gymnasialer Zweig ab Klasse 5 

Valentin-Traudt-Schule 
Großalmerode 
05604/9194-0 

• Förderstufe  

• Hauptschulzweig ab Klasse 7 

• Realschulzweig ab Klasse 7 

• Gymnasialer Zweig ab Klasse 7  

Rhenanus-Schule 
Bad Sooden Allendorf 

05652/95888-0 

• Förderstufe  

• Hauptschulzweig ab Klasse 7  

• Realschulzweig ab Klasse 7 

• Gymnasialer Zweig ab Klasse 5 

• Gymnasiale Oberstufe 
Integrierte Gesamtschule 

 
Anne-Frank-Schule 

Eschwege 
05651/9587-0 

 
Anne-Frank-Schule 

Außenstelle Wanfried 
05655/9880-0 

 

 

• Klassen 5 – 10 
In den Jahrgängen 9/10 werden abschlussorientierte 
Klassen gebildet.  
 
Die Versetzung in die Eingangsstufe der gymnasialen 
Oberstufe erfolgt nach Klasse 10. 

Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe 

Südringgauschule 
Herleshausen 

• Förderstufe 

• Hauptschulzweig ab Klasse 7 

• Realschulzweig ab Klasse 7 
Gymnasium 

Friedrich-Wilhelm-Schule 
Eschwege 

05651/74657-0 

• Klassen 5 – 9  
Nach Klasse 9 sind die Voraussetzungen für den Besuch 
der gymnasialen Oberstufe (allgemein und beruflich) 
sowie der Fachoberschule erfüllt. 

 
Die Fahrkosten werden unter den Voraussetzungen des § 161 des Hessischen Schul-
gesetzes regelmäßig nur bis zur nächstgelegenen aufnahmefähigen Schule mit dem 
gewünschten Bildungsziel am Ende der Mittelstufe erstattet. 


